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Titel: Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ 

  
hier:  Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 

In seiner Sitzung am 25.02.2016 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oberbergstraße“ 
der Wallfahrtsstadt Werl, die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB und zur Beteiligung der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB. 
 
Nach der vom 14.12.2016 - 16.01.2017 durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der parallel erfolgten frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der benachbarten Gemeinden zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 121 „Oberbergstraße“ der Wallfahrtsstadt Werl hat der Planungs-, Bau- und Um-
weltausschuss in seiner Sitzung am 04.05.2017 die Abwägung über die in diesem Verfah-
rensschritt eingegangenen Stellungnahmen beschlossen und den Planentwurf mit den zuge-
hörigen Unterlagen zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sowie zur Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB freigegeben. 
 
In der Zeit vom 16.05.2017 bis einschließlich 16.06.2017 lag der Planentwurf mit den zuge-
hörigen Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB öffentlich aus. Im gleichen Zeitraum fand die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB statt. 
Die während der Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen - versehen mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung - sind in Anlage 1 auf-
gelistet. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschließen. 
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Die Ergebnisse der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger sons-
tiger Belange und der Nachbargemeinden gem. §§ 3 (1), 4 (1), und 2 (2) BauGB sind beige-
fügt.  
 
Als nächster Verfahrensschritt ist der Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ als Satzung 
gem. § 10 BauGB zu beschließen. Mit der anschließenden ortsüblichen Bekanntmachung des 
Beschlusses tritt die Bebauungsplanänderung in Kraft.  
 
Die Begründung einschließlich Umweltbericht ist ebenfalls zu beschließen. 
 

Die genannten Planunterlagen (farbig) sind auch einzusehen auf der Internetseite der Stadt 
Werl unter www.werl.de > Politik > Rat und Ausschüsse > Sitzungstermine, hier: Planungs-
, Bau- und Umweltausschuss 12.07.2017, Tagesordnung). 
 

 

  

Beschlussvorschlag: 

 
Es wird 
 

a) die Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“, 
  

b) der Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ als Satzung gem. § 10 BauGB und 
 

c) die Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ 
 
beschlossen. 
 
 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung (aus Vorlage 690 Anlage 1) 

2) Planentwurf mit Begründung 

3) Umweltbericht (aus Vorlage 690 Anlage 3)  
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Festsetzungen

#

#

Textliche Festsetzungen

Textliche Festsetzungen für MD zur Festlegung der zulässigen Zahl der Wohnungen im Baugebiet:
Festsetzung für das im Plan mit MD bezeichnete Dorfgebiet:
Je 1.500 m² Grundstücksfläche ist höchstens eine Wohnung pro Wohngebäude zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB).

Textliche Festsetzung zur Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen:
Im gesamten Plangebiet sind die Artenschutzmaßnahmen gemäß der Begründung incl. Umweltbericht umzusetzen

Textliche Festsetzungen zur Kompensation:
Entstehende Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß der Begründung incl. Umweltbericht 
vorrangig im Plangebiet auszugleichen.

EINLEITUNGSBESCHLUSS
Die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 121 "Oberbergstraße" gem § 2 (1)
BauGB ist vom Planungs-,Bau- undUmweltausschuss der 
Wallfahrtsstadt Werl am 25.02.2016 beschlossen worden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

Der Beschluss ist am 01.06.2017 ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung
am 25.02.2016 den Entwurf mit Begründung zur Auslegung gemäß 
§ 3 (1) BauGB beschlossen.
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung haben in der Zeit
vom14.12.2016 bis 16.01.2017 einschließlich öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am 06.12.2016
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 
12.12.2016 zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum 16.01.2017 gebeten.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG)
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am
04.05.2017 den Entwurf mit Begründung zur Auslegung und
Einholung der Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.
Der Planentwurf und die Begründung haben gem. § 3 (2) BauGB in der
Zeit von 16.05.2017 bis einschließlich 16.06.2017 öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am 08.05.2017            
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit Schreiben vom 12.05.2017 wurden die Stellungnahmen der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange mit einer Frist
bis zum 16.06.2017  eingeholt.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am  
diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung und die
Begründung sowie die Abwägung über die vorgebrachten Anregungen
beschlossen.

Werl, den  

---------------------------------------
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am           ortsüblich
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden.

Werl, den  

---------------------------------------
Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. 
NRW. S. 496) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
HINWEISE 
 
Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom  
01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- 
und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Land-
schaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu 
informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festge-

stellt werden, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Ab-
fallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die 
vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weite-
ren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im 
Kreis Soest zu beseitigen. 

 
Denkmalschutz und -pflege 
Der Bebauungsplan betrifft den Ortsteil Bergstraße in Werl. Bergstraße ist im 9. 
Jahrhundert in den „Corveyer Traditionen“ als Birgostrotun erstgenannt und gehört zu 
den in den Geschichtsquellen der Hellweg-Lößbörden am frühesten bezeugten länd-
lichen Siedlungen. Es ist zu vermuten, dass sich Reste der früheren Bebauung 
(Hofanlage) noch im Boden erhalten haben. Somit liegt im Plangebiet nach dem 
DSchG NW ein Vermutetes Bodendenkmal. 
Nach, im März 2017 durchgeführten Sondagen in den überplanten Bereichen konn-
ten die vorhandenen Funde vollständig dokumentiert werden. Eine weitere Beglei-
tung der Bauarbeiten ist dementsprechend in diesen Flächen nicht notwendig.  
Vor Beginn der Abrissarbeiten im Bereich des noch bestehenden unterkellerten Hau-
ses ist jedoch der LWL zu informieren um etwaige Reste einer älteren Nutzung zu 
dokumentieren. 
In Planbereich befinden sich darüber hinaus voraussichtlich Überreste der im 13. 
Jahrhundert er-richteten Magdalenenkapelle. Sollten bei zukünftigen Bauarbeiten 
Reste dieses Bauwerkes gefunden werden ist die Untere Denkmalbehörde zu infor-
mieren. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder na-
turgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Ver-
änderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) unverzüglich anzuzeigen 
und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband  Westfalen-Lippe ist 
nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen. 
 

PLANUNTERLAGE
Die Planunterlage, Stand Januar 2017, entspricht den Anforderungen des § 1 der 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist geometrisch eindeutig.

Werl, den 

----------------------------------------
öffentli. best. Vermessungsingenieur

ERARBEITUNG DES PLANENTWURFES
Der Bebauungsplan Nr 121 "Oberbergstraße"  gem. § 2 (1) BauGB - wurde 
aufgestellt von der Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl.

Werl, den 

---------------------------------------
i.A.

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO

÷ Grundflächenzahl (GRZ), bebaubarer Anteil
des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO

Dorfgebiete gem. § 5 BauNVO

(2) Zulässig sind
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und 
    die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude,
3. sonstige Wohngebäude,
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und 
     forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
    Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
6. sonstige Gewerbebetriebe,
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
    soziale, ge-sundheitliche und sportliche Zwecke,
8. Gartenbaubetriebe,

Nicht zulässig sind gem. § 5 (2) BauNVO i.V. m. § 1 (5) BauNVO
2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden
     Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,
9. Tankstellen.

Die Ausnahmen gem § 5 (3) BauNVO sind gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze)
gem. § 16 (4) BauNVO@

Sonstige Darstellungen

 1053   Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

vorhandene Grundstücksgrenze

Übersichtsplan M. 1: 10.000

MD

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs. 1 Nr. 25 
Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen  gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
Zweckbestimmung: Wiese und Hochstauden

: : : :

Bereich mit Ein- und Ausfahrt - gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 

b

4 4

c
6 6 6 6 6

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes gem. § 9 (7) bauGB

?!K Wasserleitung

Bebauungsplan Nr. 121 "Oberbergstraße"

Werl, im April  2017 - FB III - Abt 61 - Schei/Ha

±
1:500

Bebauungsplan Nr. 121
 "Oberbergstraße"

Wallfahrtsstadt Werl
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Teil II Umweltbericht   
 
 
Änderungen im Rahmen der Beteiligung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB sind 
kursiv dargestellt.  
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Begründung Teil I 
 
1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 121 der Wallfahrtsstadt Werl befindet 
sich im Ortsteil Oberbergstraße, im Nordosten des Stadtgebietes von Werl. Das 
Gebiet wird über die Kreisstraße K 2 erschlossen. 

Die ca. 7.300 m² große Fläche liegt westlich der Kreisstraße K2 in Werl-
Oberbergstraße. Östlich der Kreisstraße K2 grenzt die bebaute Ortslage nach § 
34 BauGB an - im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet dargestellt. Westlich des 
Plangebietes sind landwirtschaftliche Flächen, südlich und nordwestlich ist weite-
re Bebauung vorhanden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 erfolgt gem. § 8 (3) BauGB mit der 
90. Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren. Die Geltungsbereiche 
sind identisch. Der Geltungsbereich wurde im Verfahrenslauf verkleinert, weil der 
Antrag für die südliche Fläche zurückgezogen wurde. 
 

  
Abb. 1: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 121 (© Bezirksregierung Köln, Ab-
teilung GEObasis.nrw) 
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2 Planungsanlass und Planungsziele 
 

Der Verwaltung liegt aus dem Ortsteil Werl-Oberbergstraße eine Bauanfrage zur 
Nachnutzung einer ehemaligen Hofstelle vor. Der Interessent hat einen Antrag 
zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens gestellt.  

Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist die geordnete Nachnutzung der ehemali-
gen Hofstelle im Planungsbereich, der Erhalt und die Herstellung eines Kleinge-
wässers und standortgerechter, heimischer Grünstrukturen.  

Zur planungsrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben ist der wirksame Flächennut-
zungsplan der Wallfahrtsstadt Werl zu ändern. Auf Grundlage der 90. Änderung 
des Flächennutzungsplanes soll für den Bereich des Plangebietes ein Bebauungs-
plan aufgestellt und ein Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO festgesetzt werden. 
 
 
3 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
3.1 Regionalplan 
 

Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich allgemeine 
Freiraum- und Agrarbereiche dar. Die angrenzenden Bereiche zur freien Land-
schaft hin sind als Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung für Vogelar-
ten des Offenlandes dargestellt. (siehe Abb. 2). 

 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis 
 
 
 
 



BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan Nr. 121 “Oberbergstraße“  
 

5 

3.2 Fachplanung Landschaftsplan 
 

Der Änderungsbereich liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes VI "Werl" 
(s.u. 8.1). 
 
3.3 Flächennutzungsplan 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl sind im Geltungsbe-
reich Flächen für die Landwirtschaft dargestellt (s. Abb. 3).  

Mit der 90. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Parallelverfahren Flä-
che für die Landwirtschaft in ein Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO umgewandelt wer-
den (s. Abb. 4).  

 

  
Abb. 3: Auszug aus dem rechtswirk-     Abb. 4: Entwurf der 90. FNP-Änderung 
samen FNP der Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
4 Rechtliche Grundlage 
 
Der Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ wird im klassischen Verfahren 
durchgeführt. Die Änderung des Bebauungsplanes kann nicht aus dem rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan entwickelt werden. Die Voraussetzungen zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB sind somit nicht gegeben. Ebenso 
scheidet das vereinfachte Planverfahren gem. § 13 BauGB aus, da die Grundzü-
ge der Planung betroffen sind. 
 
 
5 Bestandssituation 
 
Die Bestandssituation des Plangebietes wird mit u.a. Luftbild deutlich (s. Abb. 
5). Auf der östlichen Fläche des Plangebietes befindet sich eine ehemalige 
Hofanlage bestehend aus Grünsandsteingebäuden (Wohnhaus, Scheune, Remi-
se), die sich in einem maroden Zustand befinden. Die Umgebungsflächen sind 
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unbefestigt und teilweise mit alten Gehölzbeständen und Wiesen versehen. Im 
westlichen Bereich befindet sich ein Kleingewässer, das von einem älteren Ge-
hölzbestand umgeben ist. 
 

 
Abb. 5: Bestandssituation im Luftbildbild (Quelle: Stadt Werl) 
 
 
6 Vorhaben und Planungsinhalte 

Im Plangebiet sind der Abbruch der maroden Bausubstanz und die Errichtung ei-
ner Bewegungshalle und Ställe für Pferde, einer Unterstellhalle und der Neubau 
von 2 bis 3 Wohneinheiten vorgesehen. Die vorhandenen Grünstrukturen sollen 
erhalten und entwickelt sowie ein Kleingewässer in seinem Bestand gesichert 
werden.  
Es soll ein Dorfgebiet (MD) festgesetzt werden, indem die Grundflächenzahl 
(GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse geregelt wird. Zur Wahrung des dörflichen 
Charakters wird die Anzahl der Wohneinheiten im Gebiet beschränkt. 
Die vorhandene Ein- und Ausfahrt an der Kreisstraße in beide Richtungen bleibt 
bestehen.  
Eine vorhandene Wasserleitung an der Kreisstraße wird durch ein Geh-, Fahr – 
und Leitungsrecht abgesichert. 
Die Grünfläche (Bezeichnung im Plan: a) im Bereich der Wasserleitung wird als 
Fläche für Wiese und Hochstauden festgesetzt, um eine Gefährdung der Versor-
gungsleitung durch tiefwurzelnde Pflanzen zu verhindern. 
Die vorhandene Biotopstruktur (b) im Bereich des Kleingewässers ist zum Erhalt 
vorgesehen und soll als Fläche für Maßnahmen zum Naturschutz festgesetzt wer-
den. 
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Die Fläche südlich des vorhandenen Wohnhauses wird als Grünfläche (c) zum Er-
halt und zur Entwicklung von Bepflanzungen festgesetzt. 
 
6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Als Art der baulichen Nutzung soll gem. § 5 BauNVO ein Dorfgebiet festgesetzt 
werden mit den Festsetzungen für die Grundflächenzahl (GRZ) 0,6 und der Zahl 
der Vollgeschosse von II als Höchstgrenze. Zur Wahrung des dörflichen Charak-
ters wird die Anzahl der Wohneinheiten eingeschränkt.  
 
Für das geplante Dorfgebiet werden die zulässigen / unzulässigen Nutzungen 
dargestellt:  
 
MD allgemein: Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des 
Gebietes dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vor-
rangig Rücksicht zu nehmen. 
 
Positiv-Liste 

Zulässig sind 

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehöri-
gen Wohnungen und Wohngebäude, 
3. sonstige Wohngebäude, 
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse, 
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 
6. sonstige Gewerbebetriebe, 
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke, 
8. Gartenbaubetriebe, 
 

Negativ-Liste 

Unzulässig sind 

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten 
und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 
9. Tankstellen. 
(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
zugelassen werden. 
 
Textliche Festsetzungen für MD zur Festlegung der zulässigen Zahl der Wohnun-
gen im Baugebiet: 
 
MD  
Festsetzung für das im Plan mit MD bezeichnete Dorfgebiet: 
Je 1.500 m² Grundstücksfläche ist höchstens eine Wohnung pro Wohngebäude 
zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB). 



BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan Nr. 121 “Oberbergstraße“  
 

8 

 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB  
§ 9 Inhalt des Bebauungsplans 
(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden: 
6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; 
 
§ 31 Abs. 1 BauGB  
§ 31 Ausnahmen und Befreiungen 
(1) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen zu-
gelassen werden, die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich 
vorgesehen sind. 
 
Nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB ist nur die Festsetzung der höchstzulässi-
gen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden möglich, nicht jedoch die direkte 
Festsetzung der Wohnungszahl oder Zahl der Wohngebäude je Grundstück. 
Durch die Angabe der Anzahl der Wohnungen je angefangenen m² Grundstücks-
fläche als Verhältniszahlen kann deshalb indirekt die Zahl der Wohnungen ge-
steuert werden. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Berechnung der Grund-
stücksfläche nur die Baufläche herangezogen wird und andere Festsetzungen, 
wie z.B. private Grünflächen nicht berücksichtigt werden. 
 
 
7 Erschließung 
 
7.1 Verkehr 

Die äußere Erschließung erfolgt mit der Anbindung an die „Kreisstraße K2“. Der 
öffentliche Personennahverkehr ist an Schultagen gewährleistet. Hier verkehrt 
die Buslinie 621 Werl – Westönnen – Niederbergstraße – Flerke – Werl. 
 
7.2 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist über die in bzw. an der „Kreisstraße K2“ verlaufenden Kanäle 
und Gräben erschlossen. Die Entwässerung erfolgt im modifizierten Mischsystem. 
Das Dachflächenwasser wird über eine Rückhaltung in das vorhandene Gewässer 
eingeleitet. Hierfür ist eine Genehmigung gem. § 7 Wasserhaushaltsgesetzt ein-
zuholen. 

Das häusliche Schmutzwasser und die versiegelten Hofflächen werden in den 
Mischwasserkanal in der Kreisstraße eingeleitet. 
 
Hinweis 

Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  

Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
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8 Natur- und Landschaft 
 
8.1 Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich wird von dem seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschafts-
plan VI „Werl“ überlagert. 

Aus der zugehörigen Festsetzungskarte ergeben sich keine Schutzgebietsauswei-
sungen für den Geltungsbereich (s. Abb. 6). Im Umfeld befinden sich das Natur-
schutzgebiet „Mühlenbach/Siepenbach“ (C.1.02) und das Landschaftsschutzge-
biet „Mühlenbach“ (C.2.07). 

Auf Grund des Abstandes des Geltungsbereich und der bereits jetzt vorhandenen 
und zukünftig beibehaltenen dörfliche Struktur wird von keiner Beeinträchtigung 
der Schutzgebiete ausgegangen. 

 

Abb. 6: Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplans VI „Werl“ 
 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Festsetzungsraumes D.2.13, 
„Landschaftsraum Mühlenbach und Zuflüsse“ Er ist durch überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flächen mit kleineren Grünland- und Waldbereichen und mehr 
oder weniger strukturreichen Gewässerläufen gekennzeichnet. 

Zur Sicherung der Funktion dieses Raumes werden Maßnahmen definiert die der 
Verwirklichung der Entwicklungsziele aus der Entwicklungskarte des Landschafts-
plans dienen. 

Diese sieht westlich des Geltungsbereiches den Entwicklungsraum „Gewässersys-
tem Mühlenbach und Zuflüsse (ER 1.06)“ mit dem Entwicklungsziel 1 (Erhalt) 
und Entwicklungsziel 3 (Freiraumschutz) vor. Hierbei ist besonders auf den Er-
halt, die Entwicklung und Wiederherstellung naturnaher, dynamischer Fließge-

Plangebiet 
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wässer mit ihren begleitenden Gehölzstrukturen und Grünlandflächen als Puffer-
zonen zu achten. 

Östlich des Geltungsbereichs befindet sich Siedlungsfläche. 
 
Durch das Bebauungsplanverfahren können zwar Gehölzbestände betroffen sein, 
vorgesehene Festsetzungen werden aber auch gleichzeitig Erhalt von Altholz und 
eines Kleingewässers sowie Neuanpflanzungen sichern. Dies trägt zur Umsetzung 
der Maßnahmen des Festsetzungsraumes D.2.13 bei. 

 
8.2 Schutzgebiete 

Vogelschutzgebiet: 

Direkt angrenzend an das Planungsgebiet befindet sich das Vogelschutzgebiet 
Hellwegbörde. Es besteht das Ziel, den notwendigen Vogelschutz für Offenlandar-
ten in der Hellwegbörde zu gewährleisten.  

Im Plangebiet werden keine Flächen des Vogelschutzgebietes tangiert, es wurde 
jedoch eine FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung zum Vorhaben auf der ehemaligen 
Hofstelle durchgeführt. Es wurde geprüft, ob es durch das Vorhaben prinzipiell zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des angrenzenden Vogelschutzgebietes kommen 
kann. 

Die Vorprüfung der FFH-Vorprüfung hat ergeben, dass erhebliche Beeinträchti-
gungen des Vogelschutzgebietes ausgeschlossen werden können. Daher kann 
von der Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff. BNatSchG 
abgesehen werden.  

Eine ausführliche Beschreibung ist der FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung zu ent-
nehmen (Büro Stelzig, Oktober 2016). 

 

Flächenausweisungen @ LINFOS NRW: 

Im „Fundortkataster“ des Landes NRW (LINFOS) sowie im Biotopkataster des 
Landes sind Geschützte Biotope nach § 62 LG, Verbundflächen und Schutzwürdi-
ge Biotope, dargestellt, die sich in einem Abstand von über 280 m südlich und 
westlich des Bebauungsplangebietes befinden. Es wird davon ausgegangen, dass 
auf Grund der Entfernung keine Beeinträchtigungen diese Ausweisungen eintre-
ten werden. 

 
8.3 Artenschutz 

Im Geltungsbereich befindet sich eine ehemalige Hofanlage. 

Die ehemalige Hofanlage auf der nördlichen Teilfläche unterliegt heute einer al-
lenfalls extensiven Nutzung. Hier befinden sich alte Grünsandsteingebäude, die 
im Mauerwerk und in Dachbereichen Hohlräume und Lücken aufweisen. Ebenso 
wie der alte, totholzgeprägte Gehölzbestand und ein Kleingewässer bieten diese 
Strukturen Lebensraum für verschiedene Arten. Die Gehölzflächen und der Teich 
können darüber hinaus potentielle Nahrungsbiotope darstellen. Das Kleingewäs-
ser wurde im Buch „Teiche und Bäche“ (A. und M. Krismann 1990) als vollständig 
verlandet eingestuft. Obwohl offenkundig jahrelang keine Unterhaltung stattge-
funden hat besteht heute wieder eine wenn auch flache aber offene Wasserfläche 
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(s. Abb. 7). Dieser Bereich und die benachbarte extensive Weide ergänzen sich in 
ihren ökologischen Funktionen. 
 

 
Abb. 7: Kleingewässer auf der nördlichen Teilfläche des Plangebietes 
 
Mit der Aktualisierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im März 2010 
wurde der besondere Artenschutz in Deutschland gesetzlich konkretisiert und an 
die europäischen Vorgaben angepasst. Nach den Bestimmungen des § 44 
BNatSchG sind bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsver-
fahren die Belange des Artenschutzes gesondert zu prüfen. Bei der für die Be-
bauungsplan-Änderung erforderlichen Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stufe I) 
geht es um die Frage, ob durch die Planung planungsrelevante Arten im Umfeld 
betroffen sein können und artenschutzrechtlich relevante Tatbestände im Sinne 
des § 44 BNatSchG eintreten können. Eine artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe I 
und II) wurde für den Bereich der ehemaligen Hofstelle durchgeführt (Büro Stel-
zig, Soest, Oktober 2016). Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Planung nicht 
gegen Verbote des § 44 BNatSchG verstößt.  

Zum Artenschutz werden folgende Hinweise gegeben: 

Die Räumung des Baufeldes und der Abbruch von Gebäuden müssen zum Schutz 
der Brutvögel außerhalb der Brutzeit (15. März bis 31. Juli) durchgeführt werden. 
Rodungs- und Räumungsmaßnahmen von Vegetationsflächen sind nur zwischen 
dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen.  

Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
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8.4 Eingriffsregelung 

Die Realisierung der Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 121 
„Oberbergstraße“ stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 1 a 
BauGB dar, der entsprechend auszugleichen ist.  

Im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes wurde eine Eingriffsbilanzierung 
unter Berücksichtigung des Ist- und des Planungszustandes vorgenommen und 
der planerische Kompensationsaufwand prognostiziert. Vorrangig sollen notwen-
dige Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes umgesetzt werden. 
Diese werden durch Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Das verbleiben-
de Defizit von 3.303 Biotopwertpunkten kann im Ökoflächenpool der Wallfahrts-
stadt Werl ausgeglichen werden. 

Hinweis zur Eingriffsregelung: 

Der vorhandene Baum- und Gehölzbestand ist unter Beachtung und Einhaltung 
der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen) zu sichern und zu erhalten. 

 
8.5 Umweltbericht 

Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 
und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht, der Bestandteil (Teil 
II) der Begründung ist, beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen zur Kom-
pensation - soweit erforderlich – benannt. 
 
9 Sonstige Belange 
 
9.1 Immissionsschutz 

Im Plangebiet ist durch die geplante Nutzung als Reithalle mit Immissionen zu 
rechnen. In der Umgebung des Plangebietes befinden sich außerdem landwirt-
schaftliche Betriebe die Tierhaltung betreiben. Daher muss die Zulässigkeit von 
zusätzlicher Wohnbebauung nach den Bestimmungen der Geruchsimmisionsricht-
linie (GIRL) nachgewiesen werden Im Baugenehmigungsverfahren müssen die 
notwendigen Abstände überprüft werden. Für den Betreiber der Reithalle gelten 
diese Bedingungen beim Bau eines Wohnhauses nicht. 

 
9.2 Bodenschutz 

Folgende Hinweise werden gegeben: 

Aus ingenieurgeologischer Sicht ist vor Beginn von Baumaßnahmen der Bau-
grund objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. Zur Klärung von Fragen 
möglicher bergbaulicher Einwirkungen ist eine Anfrage bei der Bezirksregierung 
Arnsberg, Abt. 6-Bergbau und Energie in NRW, zu stellen. 

Mutterboden: 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterbo-
den) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu 
sichern, zur Wieder-verwendung zu lagern und später wieder einzubauen.  
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9.3 Altlasten, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet keine Eintragung vorhanden.  

Hinweis: 

Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 

Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 

 
9.4 Klimaschutz 

Aufgrund der verhältnismäßig großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die 
das Treibhausgas CO2 aufnehmen, sind weitere  Festsetzungen im Sinne einer 
Anpassung an den Klimawandel nicht vorgesehen. 

 
9.5 Denkmalschutz 

Der Bebauungsplan betrifft den Ortsteil Bergstraße ostnordöstlich von Werl. 
Bergstraße ist im 9. Jahrhundert in den „Corveyer Traditionen“ als Birgostrotun 
erstgenannt und gehört zu den in den Geschichtsquellen der Hellweg-Lößbörden 
am frühesten bezeugten ländlichen Siedlungen. Die o. g. Planung bezieht sich auf 
den ehemaligen Hof Romberg in Oberbergstraße, wie er im preußischen Urkatas-
ter der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts als solcher bezeichnet ist. Dieser Hof 
Romberg liegt an der Terrassenkante unmittelbar südwestlich des ehemaligen 
grundherrschaftlichen Haupthofes „Schulze zu Bergstraßen“. Es ist zu vermuten, 
dass sich Reste des Hofes Romberg noch im Boden erhalten haben. 

Somit liegt im Plangebiet nach dem DSchG NW ein Vermutetes Bodendenkmal. 

Daraufhin wurden am 13.03.2017 im Bereich des Bebauungsplans Nr. 121, 
"Oberbergstraße" drei Sondageschnitte durchgeführt. Im Bereich der überplanten 
Flächen wurden Reste älterer Bebauung gefunden. Der Grundriss wurde bei der 
Voruntersuchung vollständig dokumentiert. Die Sondierungen in den anderen Be-
reichen erbrachten keine weiteren archäologischen Befunde. Eine weitere Beglei-
tung der Bauarbeiten ist dementsprechend in diesen Flächen nicht notwendig.  

Vor Beginn der Abrissarbeiten im Bereich des noch bestehenden unterkellerten 
Hauses ist jedoch der LWL zu informieren um etwaige Reste einer älteren Nut-
zung zu dokumentieren. 

In Planbereich befinden sich voraussichtlich Überreste der im 13. Jahrhundert er-
richteten Magdalenenkapelle. Sollten bei zukünftigen Bauarbeiten Reste dieses 
Bauwerkes gefunden werden ist die Untere Denkmalbehörde zu informieren. 

Zu Bodendenkmälern wird der folgende Hinweis gegeben: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spal-
ten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
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schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-937520) unverzüg-
lich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 
Abs. 4 DschG NW). 
 
 
10 Städtebauliche Kenndaten 
 
Flächennutzung Fläche [m²] Anteil [%] 

Größe des Geltungsbereichs 7.346 100 

Dorfgebiet 4.858 66,1 

   davon max. überbaubare Fläche: 2.915 39,7 

   davon nicht überbaubare Fläche: 1.943 26,5 

Wasserflächen 558 7,6 

Flächen für Anpflanzung  1.930 26,3 

 
 
 
 
Werl, im Juni 2017 
i. A. 

 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Titel: Planfeststellung für den Neubau der A 445 
Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 
- Deckblattverfahren II - 

 
Sachdarstellung: 

 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat für das o. a. Bauvorhaben die Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. 

Das Verfahren nach dem Straßen- und Wegegesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen i.V. mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz NRW führt die Bezirksregie-

rung Arnsberg durch. 
Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 21.06.2017 
im Rathaus zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Die Stadt Werl wurde aufgefordert, zu der geänderten Planung bis zum 5. Juli 2017 
Stellung zu nehmen. Auf Antrag der Wallfahrtsstadt Werl wurde diese Frist bis zum 

21. August 2017 verlängert. 
Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Sauer-
land-Hochstift standen am 24.05., 01.06. und 13.06.2017 bei der Wallfahrtsstadt 

Werl während der Dienststunden für Erläuterungen zur Verfügung. 
 

Die geänderte Planung des Deckblatts II wurde geprüft und die Ergebnisse in der 
Stellungnahme der Stadt Werl zusammengeführt, zum Natur- und Artenschutz-

rechtlichen Teil wurde das Büro Schmal + Ratzbor, Ingenieurbüro für Umweltpla-
nung, mit einer Plausibilitätsprüfung beauftragt. Ebenso wurden die Eingaben aus 
den Anträgen der CDU Fraktion zur Trassenführung vom 26.0.4.2017(Anlage 2: Rat 

18.04.2017) und vom 16.05.2017 zum Lärmschutz beim Weiterbau der A 445 
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(Anlage 3: Rat 21.06.2017) eingebunden, so dass diese Anträge nicht mehr geson-

dert beraten werden. Darüber hinaus wurden auch weitere Anregungen in der 
Stellungnahme berücksichtigt. 

 
Bei der Prüfung der Deckblattunterlagen hat sich ergeben, dass alternativ zur 
konkreten Forderung der Rückkehr zur ursprünglichen Trassenführung auch eine 

weiter östlich gelegene Trasse sinnvoll erscheint. 
 

Die Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl ist in der Anlage 1 beigefügt. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Es wird die als Anlage beigefügte Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl zum 

Weiterbau der A 445, Deckblattverfahren II, beschlossen. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Anlagen: 

1. Antrag der CDU-Fraktion Werl vom 18.04.2017 

2. Antrag der CDU-Fraktion Werl vom 16.05.2017 
3. Stellungnahme der Stadt Werl zum Weiterbau der A 445, Deckblattverfahren II, 

nebst Anlagen 
 









 

Wallfahrtstadt Werl  59455 Werl  Bürgermeister 
  Michael Grossmann 
  

Bezirksregierung Arnsberg Sekretariat Gabriele Linzbach 

Seibertzstraße 1 Zimmer B 117 
 Durchwahl 02922 800-1002 

59821 Arnsberg Fax  02922 800-1999 
 E-Mail   gabriele.linzbach@werl.de  
 Mein Zeichen BM/Li 
  
 
Ihr Schreiben vom: 

17. Mai 2017 Werl, den ..... 2017 
 

 
Planfeststellung für den Neubau der A 445 Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von 
Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 – Deckblattverfahren II – 
 
Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat für das o. a. Bauvorhaben bei der Bezirks-
regierung Arnsberg die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. 
Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 21.06.2017 
im Rathaus zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Wallfahrtsstadt Werl wurde aufgefordert, zu der geänderten Planung, Deckblatt 
II; bis zum 5. Juli 2017 Stellung zu nehmen. Auf Antrag der Wallfahrtsstadt Werl 
wurde diese Frist bis zum 21. August 2017 verlängert. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl spricht sich grundsätzlich für den Weiterbau der A 445 und 
eine möglichst zeitnahe Umsetzung aus, erhebt jedoch zu der geänderten Planung 
Bedenken. Die Planung sah bis 2011 eine vertretbare Trassenführung vor. Auch die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit hatte die bis 2011 favorisierte Variante A als ge-
eignetste Lösung ermittelt. Das jetzige Deckblattverfahren II führt aufgrund natur-
schutzrechtlicher Belange zu Einschnitten für das Wohlbefinden der dort lebenden 
Menschen, die nicht akzeptiert werden können. 
 
Die Planunterlagen wurden geprüft. Zum natur- und artenschutzrechtlichen Teil 
wurde das Büro Schmal + Ratzbor, Ingenieurbüro für Umweltplanung, mit einer 
Plausibilitätsprüfung beauftragt. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl gibt zum o.g. Verfahren auf der Grundlage der Beschluss-
vorlage Nr. 695 (Anlage 4) und nach Beschluss des Rates vom 13.07.2017 folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Vorbemerkung 

 Hilbeck leidet sieht Jahrzehnten unter der Zerschneidung durch die stark fre-
quentierte B 63. Auch in Zukunft wird diese Querverbindung zwischen den Au-
tobahnen A 445 / A 44 und A 2 zu Verkehrsbelastungen führen, insbesondere 
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bei Störungen auf den umliegenden Autobahnen A 1 / A2 / A44.  
 
Im Kulturlandschaftlichen Gutachten zum Planfeststellungsverfahren wird auf S. 
43 unter „IV Hilbeck“ folgendes ausgeführt: „Das Dorf hat seine seit mindestens 
1840 überlieferte Struktur mit Höfen und angrenzendem Grünland im Ortskern 
weitgehend erhalten. Mehrere überlieferte Haus- und Hofstellen, teilweise als 
Baudenkmal ausgewiesen, prägen hier das Ortsbild. Die Kulturlandschaft ist Be-
standteil des im „Fachbeitrag zum Regionalplan Regierungsbezirk Arnsberg“ 
(2010) dargestellten, regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichs „Raum 
Börde“. Die Trasse des Neubaus der A 445 aus den Planfeststellungsunterlagen 
2011 – hier Variante A - stellt bereits eine Einschnürung dar, die neue Planung 
des Deckblatts II direkt entlang des Ortsrandes führt zu einem Korsett aus Ver-
kehrswegen, das die beschriebene Eigenschaft zerstört und die Lebensqualität 
stark beeinflusst. Die Identität des Ortes geht verloren, der Verlust von Heimat 
ist die Folge. 
 
In Bezug auf nachfolgend aufgeführte Aspekte wird die „Abb. 1: Skizze alterna-
tive Trassenführung“ (s. Anlage 2) verwiesen. Die aufgezeigte ungefähre Linie 
für eine mögliche Trasse hat im Gegensatz zur geänderten Trasse gem. Deck-
blatt II mit einem minimalen Abstand von ca. 100 m zum Ortsrand Hilbeck ei-
nen Mindestabstand von ca. 400 m zum Ortsteil Hilbeck und eine Mindestab-
stand von ca. 900 m zum Ortsteil Sönnen. 
 

Stadtentwässerung 

 In Bau-km 5+531,564 kreuzt die geplante Straßenentwässerung den Lindfeld-
weg mit einer Rohrleitung DN 500. Da an der Entwässerungseinrichtung auch 
ein natürliches Einzugsgebiet angeschlossen ist, wird es für erforderlich gehal-
ten, dass der Durchlass im Lindfeldweg hochwassersicher ausgebaut wird. Der 
Durchmesser sollte daher mindestens 1000 mm betragen. 

 Die Einleitungsstelle10a liegt aus hiesiger Sicht direkt am Strangbach und sollte 
auch dort (am Strangbach) gekennzeichnet werden. 

 

Straßenbau und -unterhaltung 

 Baustellenverkehr 
Der Baustellenverkehr ist über die Kreisstraße K38 und die B63 sowie die in den 
Planunterlagen ausgewiesenen Baustraßen abzuwickeln. Die sich erfahrungs-
gemäß bei solchen Baumaßnahmen einstellenden Schleichverkehre von Bau-
fahrzeugen sind zu unterbinden. Es ist sicherzustellen, dass der Baustellenver-
kehr nicht über Wirtschaftswege oder Stadtstraßen des Ortsteils Hilbeck und 
der angrenzenden Ortsteile Sönnern und Budberg geführt wird, da diese über 
keinen ausreichenden Ober- bzw. Unterbau verfügen. Müssen dennoch aus-
nahmsweise die genannten Wege und Straßen in Anspruch genommen werden, 
so sind sie vor Inanspruchnahme für die auftretenden Belastungen in Absprache 
mit der Stadt Werl herzurichten. 
 
Vor Beginn der Arbeiten ist das dem geplanten Bauablauf zugrundeliegende 
Verkehrskonzept mit der Wallfahrtsstadt Werl und dem Kommunalbetrieb Werl 
abzustimmen. Werden städtische Straßen in Anspruch genommen, ist eine Be-
weissicherung des Straßenzustandes durchzuführen und eine Vereinbarung zum 
Ersatz etwaiger Straßenschäden ist zu treffen. Verkehrsrechtlich notwendige 
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Anordnungen und Genehmigungen sind unter Beachtung der Vorgaben der ge-
setzlichen Regelungen bei der Wallfahrtsstadt Werl rechtzeitig zu beantragen. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 8.8/II 
Die Bezeichnung des Wirtschaftsweges Gemarkung Hilbeck, Flur 2, Flurstück 19  
(Hilbecker Hellweg) ist nicht korrekt. Gemeint ist das Flurstück 119. 

 Bauwerksverzeichnis 9.4/II, Bemerkungen 
Es ist nicht erkennbar, auf welche Teilflächen sich die unter Bemerkungen an-
gesprochene Abstufung der Restflächen der K38 bezieht. 

 Bauwerksverzeichnis 9.17/II 
Die Textliche Darstellung in Absasttz 1 ist identisch falsch. Die einleitungsstelle 
befindet sich auf Gemarkung Hilbeck, Flur 2, Flurstück 426. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 10.21/II  Bauwerk Nr. 14: Brücke im Zuge der A445 
über den Lindfeldweg 
Nach den Grundsätzen für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen 
an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003, handelt es sich bei dem Lindfeldweg um 
einen Weg mit größerer Verkehrsbedeutung mit starken Begegnungsverkehr. 
Entsprechend ist die lichte Weite des Brückenbauwerks darauf abzustellen. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 11.1/II Umlegung Wirtschaftsweg  
Das Flurstück Nr. 55/1, Flur 4, Gemarkung Hilbeck ist nicht auffindbar. Gemeint 
ist wahrscheinlich Flurstück 100, Flur 4, Gemarkung Hilbeck. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 11.2/II 
Das Flurstück Nr. 55/1, Flur 4, Gemarkung Hilbeck ist nicht auffindbar. Gemeint 
ist wahrscheinlich Flurstück 100, Flur 4, Gemarkung Hilbeck. 

 Bauwerksverzeichnis Nr. 11.4/II 
Das Flurstück Nr. 55/1, Flur 4, Gemarkung Hilbeck ist nicht auffindbar. Gemeint 
ist wahrscheinlich Flurstück 100, Flur 4, Gemarkung Hilbeck. 

 Erläuterungsbericht (Unterlage 1.2/II), S.38: Flurbereinigung 
Es wird ausgeführt, dass in dem zur Feststellung anstehenden Plan in Bezug auf 
die Wiederherstellung des Wege- und Gewässernetzes die nach dem alten Flur-
zustand sich ergebende Ersatzverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland 
ausgewiesen wird. 
Dies führt dazu, dass zur Erschließung von Ackerflächen Wirtschaftswege neu 
entstehen bzw. Straßenflächen als Wirtschaftswege erhalten bleiben (z.B. Bau-
werksverzeichnis Nr. 9.9, 10.1, 10.2), die später in die Unterhaltungsverpflich-
tung der Wallfahrtsstadt Werl fallen. 
Bei der Festlegung der Erschließung von Ackerflächen wurde eine Erschließung 
jedes Flurstücks berücksichtigt, unabhängig von bestehenden Eigentumsver-
hältnissen. Vorhandene Eigentümeridentitäten wurden vernachlässigt. Im Hin-
blick auf die mit der Ausweisung von öffentlichen Verkehrsflächen in der Unter-
haltungspflicht der Stadt Werl entstehenden Kosten wird darauf hingewiesen, 
dass die Stadt Werl nur bereit ist, notwendige Verkehrsflächen zu übernehmen. 
Grundsätzlich begrüßt daher die Stadt Werl die Durchführung eines Flurbereini-
gungsverfahrens. 
 
Hierzu wird im Erläuterungsbericht weiter ausgeführt: 
„Zur Vermeidung von Behinderungen, Verzögerungen und Kostenerhöhungen 
der Straßenbaumaßnahme sind Abweichungen vom festgestellten Plan nur dann 
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möglich, wenn Änderungen rechtzeitig vor der Ausschreibung der Straßenbau-
maßnahme zwischen Flurbereinigungsverwaltung und der Bundesstraßenver-
waltung/Straßenbauverwaltung abgestimmt sind.“ 
 
Hier sieht die Stadt Werl die Bundesstraßenverwaltung in der Pflicht, die Ab-
stimmung  zwischen Planfeststellung und Ergebnissen der Flurbereinigung zu 
koordinieren. Dazu ist von der Bundesstraßenverwaltung sicherzustellen, dass 
die wesentlichen Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens in der Ausschrei-
bung berücksichtigt werden.  

 

Verkehrslärmbelastung 

 Gebietsausweisungen 
Die 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) legt lärmschutzauslösende 
Kriterien fest, wie z.B. die zu beachtenden Immissionsgrenzwerte und die Ein-
stufung betroffener Bebauung in eine Gebietskategorie. Die Gebietseinstufung 
orientiert sich an Festsetzungen in Bebauungsplänen. Der Unterlage 11.1/II 
(Ergebnisse schalltechnische Untersuchung) ist zu entnehmen, dass dort, wo 
keine Bebauungspläne bestehen, Mischgebiets- oder Gewerbegebietswerte her-
angezogen werden. Krankenhaus-, Schulen-, Kurheim – und Altenheimwerte 
kommen im Deckblattverfahren II nicht zur Anwendung.  
 
Die Unterlage 11.1/II legt dar, dass im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
gem. § 34 BauGB bei der Schallschutzbeurteilung Mischgebietswerte zugewie-
sen werden, obwohl diese aufgrund des heutigen Nutzungsgefüges faktisch den 
Charakter eines allgemeinen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO (WA)  besitzen 
und als solches zu behandeln sind. Da die Eigenart der näheren Umgebung ein-
deutig ein allgemeines Wohngebiet ist, müssen die Immissionsgrenzwerte die-
ses Gebietes angewandt werden.  Diese Anwendung ist im Übrigen im Sinne der 
Gleichbehandlung von gleichermaßen betroffenen Menschen nur folgerichtig 
und konsequent. Diese Gleichbehandlung fordert die Wallfahrtsstadt Werl ein.  
 
Eine oben beschriebene Ungleichbehandlung aufgrund der Gebietseinstufung 
trifft insbesondere für Menschen im Ortsteil Budberg zu. Während innerhalb des 
Bebauungsplangebietes Nr. 73 der Stadt Werl „Am Budberger Bach“ alle Wohn-
hauseigentümer aufgrund der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes in 
den Genuss eines passiven Schallschutzanspruchs kommen, sind benachbarte 
Hauseigentümer außerhalb der Bebauungsplanabgrenzung hiervon ausgenom-
men, obwohl der Gebietscharakter eindeutig einem allgemeinen Wohngebiet 
gem. § 4 BauNVO entspricht, die Bereiche innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage liegen und  die Immissionsbelastung die gleiche bzw. höher 
ist. In diesem Zusammenhang verwiese ich auf die Satzung über die Festlegung 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. § 34 Abs. 4 BauGB für den 
Stadtteil Budberg vom 17.10.1995. Der Flächennutzungsplan der Stadt Werl 
stellt im Übrigen hier in weiten Teilen Wohnbauflächen dar.  
 
Im „Erläuterungsbericht schalltechnische Untersuchungen“ (Unterlage 11.0/II) 
wird in Kap. 4.3 auf Seite 17 beschrieben: „Bei der Bestimmung des Charakters 
eines Gebietes ist nicht nur auf die nähere Umgebung einer betroffenen bauli-
chen Anlage sowie deren eigene Nutzung abzustellen. Vielmehr muss deren ge-
samte Umgebung, die einerseits den bodenrechtlichen Charakter der Anlage 
prägt und auf die sich andererseits die bauliche Anlage auswirken kann, be-
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trachtet werden.“ Wäre die Einstufung der innerhalb der bebauten Ortslage 
gem. § 34 BauGB befindlichen Wohnbereiche dementsprechend vorgenommen 
worden, wäre hier nicht die Schutzkategorie 3, sondern richtigerweise die 
Schutzkategorie 2 gem. § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV (reine und allgemeines 
Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete) angewandt worden, mit dem Ergebnis, 
dass mehr Wohneigentümer eine Schutzanspruch hätten. Dies ist nicht erfolgt 
und wird von der Wallfahrtsstadt Werl gefordert. 
Für den Ortsteil Hilbeck liegt ebenfalls eine Ungleichbehandlung der Menschen 
aufgrund der vorgenommenen Gebietseinstufung vor. Hier bestehen im Bereich 
der Straßen „Sachsenweg“  und „Im Oberdorf“ (östlicher Teil) die Bebauungs-
pläne 17 und 17a der Stadt Werl, in denen jeweils Dorfgebiete (MD) festgesetzt 
sind. Faktisch werden die Bereiche jedoch ausschließlich zum Wohnen genutzt; 
eine Mischgebietsnutzung existiert hier nicht. Den Wohnhauseigentümern in-
nerhalb der Bebauungsplangrenzen wird jedoch nur der geringere Immissions-
schutzanspruch eines Mischgebietes zugestanden – anders als den Eigentümern 
im benachbarten Bebauungsplangebiet Nr. 96 der Stadt Werl „Allener Straße“, 
in dem eine allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist. 
 
Den Wohngebäuden Allener Straße 21/21a und 23 im Ortsteil Hilbeck werden 
bei der Schallschutzbeurteilung Mischgebietswerte zugewiesen, obwohl diese 
aufgrund des heutigen Nutzungsgefüges faktisch den Charakter eines allgemei-
nen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO (WA)  besitzen und als solches zu behan-
deln sind. Da die Eigenart der näheren Umgebung eindeutig ein allgemeines 
Wohngebiet ist, müssen die Immissionsgrenzwerte dieses Gebietes angewandt 
werden. In diesem Zusammenhang verwiese ich auf die Satzung über die Fest-
legung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. § 34 Abs. 4 BauGB für 
den Stadtteil Hilbeck vom 04.06.1993. 
 
Es ist festzustellen, dass bezüglich der der Lärmberechnung zugrundeliegenden 
Gebietsnutzung im Deckblattverfahren II eine der tatsächlichen Nutzung nicht 
entsprechende Einstufung erfolgte. Folglich sind auch die Aussagen zu Schutz-
ansprüchen aus der Lärmberechnung anzuzweifeln; es werden Menschen be-
züglich der Schallschutzmaßnahmen ungleich behandelt. Dies kann seitens der 
Wallfahrtsstadt Werl nicht akzeptiert werden. Es wird eine entsprechende Kor-
rektur der Schalltechnischen Untersuchung gefordert. 

 Berücksichtigte Wohngebiete 
Ungleich behandelt werden ebenfalls die Bewohner der Wohngebiete im Ortsteil 
Büderich und dem Werler Westen an dem bestehenden Autobahnabschnitt A 
445 zwischen dem Autobahnkreuz Werl und der  Anschlussstelle Werl-Nord. Bei 
ähnlichen Rahmenbedingungen wie Fahrbahn in Dammlage, Entfernung zur 
Fahrbahn und dasselbe Verkehrsaufkommen bleiben den Menschen dort lärm-
mindernde Maßnahmen vorenthalten, obwohl eine erhebliche Zunahme der 
schon heute hohen  Verkehrslärmbelastung durch den Weiterbau der A 445 
verursacht wird. Die Wallfahrtsstadt Werl fordert für die betroffenen Bürger 
entsprechende Berücksichtigung in Form von Schutzmaßnahmen ein (s.u. 
„Schallschutzwände“). 

 Berechnungsgrundlagen 
Die in die Verkehrslärmberechnung eingehenden Verkehrsprognosen stammen 
aus der Verkehrsuntersuchung A445 zwischen Hamm und Werl aus dem Jahr 
2010. Der Gutachter formuliert in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 
05.10.2016 im Deckblattverfahren 2017 über die Gültigkeit der Aussagen der 
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Verkehrsuntersuchung 2010: „Eine Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 
auf den Prognosehorizont 2030 ist sinnvoll, sobald die Ergebnisse der Straßen-
verkehrszählung 2015 vorliegen, um den Analysezeitpunkt auf den derzeit ak-
tuellen Stand zu bringen und der Bundesverkehrswegeplan 2030 verabschiedet 
ist, um die Entwicklung bis zum Prognosehorizont 2030 abschätzen zu können.“  
 
Inzwischen liegen die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2015  vor; auch 
der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist inzwischen verabschiedet. Zur Aktualisie-
rung des Analysezeitpunktes und Abschätzung der Verkehrsentwicklung zum 
Prognosezeitpunkt 2030 wird eine Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 
gefordert. Ggf. ergibt sich aus dem Ergebnis eine andere Einschätzung der 
Lärmsituation und der Schutzansprüche.  
 
Der Ausbau vorhandener Gewerbe- und Industriegebiete insbesondere in Bönen 
und Hamm-Rhynern aber auch weitere Entwicklungen im Stadtgebiet Werl wer-
den eine Zunahme des Verkehrsaufkommens zur Folge haben, die möglicher-
weise nicht vollumfänglich in der Verkehrsprognose abgebildet ist. Dieser As-
pekt ist u.a. ebenfalls Gegenstand der Begründung des Antrages der CDU-
Fraktion Werl an den Bürgermeister der Stadt Werl (Sitzung des Rates am 
21.06.2017), in der Stellungnahme zum Deckblattverfahren zum Weiterbau der 
A 445 Lärmschutz einzufordern (s. Anlage 2: Beschlussvorlage Nr. 695 - hier 
Anlage 3).  
 
Im Übrigen ist zu bemängeln, dass die Unterlage 15/II „Verkehrsuntersuchung 
A445 zwischen Hamm und Werl“ lediglich eine ergänzende Stellungnahme des 
Gutachters über die Gültigkeit der Aussagen der Verkehrsuntersuchung enthält. 
Das Bezugsdokument selbst, die Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2010, 
wurde zum notwendigen Nachvollziehen einzelner Aussagen der ergänzenden 
Stellungnahmen nicht zur Verfügung gestellt. Eine sachgerechte inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der Thematik ist somit nicht möglich. Hieraus entsteht 
ein Abwägungsmangel. 

 Schallschutzwände 
Die Stadt Werl fordert aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärm-
schutzwänden entlang der bestehenden A 445 im Wirkungsbereich zwischen 
dem Autobahnkreuz Werl und der Anschlussstelle Werl-Nord zum Schutz der 
Bürger in der westlichen Kernstadt, in den Ortsteilen Büderich und Budberg so-
wie im Bereich des Neubaus der A 445 zum Schutz der Bürger im Ortsteil Hil-
beck.  

 Unter dem Punkt Habitat- und Artenschutz (s.u.) werden von der Wallfahrts-
stadt Werl Ausführungen zur Verlagerung der Trasse in östliche Richtung ge-
macht. Um dies zu ermöglichen, ist zur Vermeidung und Verminderung von Ein-
flüssen auf das Vogelschutzgebiet „Hellwegbörde“ u.U. ein aktiver Schallschutz 
erforderlich. Sollte die Erforderlichkeit gegeben sein, wird schon jetzt gefordert, 
diese naturschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme in die Planung aufzuneh-
men. 

 

Natur- und Landschaftsschutz und Erholung 

 Habitat- und Artenschutz 
Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Planunterlagen vom Büro Schmal + Ratzbor, 
Ingenieurbüro für Umweltplanung, auf Plausibilität bezüglich der habitat- und 
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artenschutzrechtlichen Erwägungen gutachterlich prüfen lassen. In der „Prüfung 
der Plausibilität habitat- und artenschutzrechtlicher Erwägungen“, Schmal + 
Ratzbor, Lehrte, 23.06.2017 (s. Anlage 1), wird ausgeführt, dass bei der Ent-
scheidung für den geänderten Trassenverlauf über die strikten naturschutz-
rechtlichen Vorgaben hinausgehende Maßnahmen in die Entscheidung für die 
Änderung des Trassenverlaufs eingeflossen sind, die einer Abwägung mit dritt-
schützenden Belangen, z.B. dem Schutzgut Mensch, hätten unterzogen werden 
müssen. Diese Abwägung ist nicht erfolgt. Ferner wurde im Bereich der ur-
sprünglichen Trasse nicht geprüft, ob durch Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände verhindert werden 
können. Solche Maßnahmen sind z.B. alternative Biotopangebote durch Anlage 
von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ebenso wie gegebenenfalls Schall-
schutzmaßnahmen zur Vermeidung von schädlichen Einflüssen auf die Fauna. 
Ein fehlendes Erfordernis, ohne dass im Abgleich die Eignung der ursprüngli-
chen Trasse nicht ausgeschlossen werden kann. Zur weiteren Begründung ist 
das o.g. Gutachten des Büros Schmal + Ratzbor beigefügt. Es ist Bestandteil 
dieser Stellungnahme. 
 
Es reicht nicht aus, eine über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende 
Vermeidungsmaßnahme in Form der Verschiebung der Trasse weg vom Vogel-
schutzgebiet als Begründung für den neuen Trassenverlauf des Deckblatts II 
heranzuziehen; dies insbesondre dann nicht, wenn wie vorliegend das Schutz-
gut Mensch nicht gleichrangig, sondern untergeordnet in Betracht gezogen 
wird. 
 
Durch geeignete Maßnahmen können Möglichkeiten geschaffen werden, die un-
ter gleichrangiger Abwägung des Schutzgutes Mensch eine Trassenführung wei-
ter östlich in den Fokus bringen. Dabei schließt die Wallfahrtsstadt Werl auch 
die Prüfung einer Variante, die das artenschutzsensible Kerngebiet östliche um-
geht, nicht aus. In der Abb. 1 (s. Anlage 2) ist zur Verdeutlichung eine ungefäh-
re Linie dazu in einem Zusammenschnitt der Karten „12_1c_2II_Brutvögel Kar-
te Mitte“ und „12_1c_3_II_Brutvögel Karte Süd“ skizziert. Eine Trassenführung, 
wie in Abb. 1 dargestellt würde flächenmäßig kaum noch kartierte Standorte 
geschützter Vogelarten überplanen. Im Gegenteil würden die stark besetzten 
geschützten Landschaftsbestandteile am Strangbach und der Wald Ecke Lind-
feldweg / Allener Straße vollkommen geschont. Nach den vorliegenden Karten 
zu urteilen wären auch Fledermäuse wenig und der Kammmolch gar nicht mehr 
betroffen. Bezüglich des Vogelschutzgebietes wären geeignete, Artenschutz-
recht kompatible Maßnahmen zu ermitteln und zu prüfen, um Verbotstatbe-
stände zu verhindern. Vor dem Hintergrund der erheblich verbesserten Vorga-
ben für zahlreiche geschützte Tierarten wird dies als vertretbar angesehen. 
 
In diesem Zusammenhang wird mit Hinweis auf den Erläuterungsbericht DB II 
(U01-2-II) unter „5.8.2 Landschaftsschutzgebiete usw.“ für die ursprüngliche 
Trasse folgendes angemerkt: „Das Vorhaben induziert, unter Berücksichtigung 
der Maßnahmen zum Kollisionsschutz, keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Vogelschutzgebiet Hellwegbörde.“ Dies widerspricht der jetzigen Verschie-
bung der Trasse. 
 
Im Erläuterungsbericht DB II (U01-2-II), Anhang 1, wird unter „2.3 Habitat-
schutz“ ausgeführt: „Da eine abschließende Bewertung, ob die Strangbachnie-
derung mit den Brutvorkommen der Rohrweihe als maßgeblicher Bestandteil 
des Vogelschutzgebietes DE-4415-401 "Hellwegbörde" aufzufassen ist, noch 
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nicht vorliegt und auch die abschließende Funktionsraumanalyse der Rohrweihe 
noch fehlt, beschränkt sich die Bewertung auf eine grobe Einschätzung auf-
grund der potenziellen Betroffenheit der Rohrweihe als diesbezüglich relevanter 
Art, der Trassenlage und denkbarer Randeffekte durch Lärm.“ 
Hierzu wird angemerkt, dass die Strangbachniederung nach Rechtslage kein 
Bestandteil des Vogelschutzgebietes ist und auch nicht gemeinsam mit diesem 
betrachtet werden kann. Im Weiteren können Bewertungen, die auf groben Ein-
schätzungen beruhen, nicht Beurteilungsbestandteil für eine Trassenverlegung 
sein, diese sollten auf naturschutzrechtlicher Grundlage geschehen. 
In Folge dessen wird unter „3 Beurteilung der Trassenvariante in Bezug auf den 
Artenschutz“, „3.1 Vögel“ festgestellt: „Aus der sich ergebenden Bewertung der 
Variante ist ersichtlich, dass diese in Bezug auf alle zu betrachtenden Brutvo-
gelarten im Vergleich mit der Verfahrenstrasse überwiegend günstiger zu be-
werten ist. Da in einigen Fällen die Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten vollständig vermieden werden, sind diese Vermeidungsmöglichkeiten als 
deutlich günstiger bewertet worden. In mehreren Fällen ergeben sich keine Un-
terschiede zur Verfahrenstrasse, schlechter ist die Variante in Bezug auf keine 
Art zu beurteilen.“ Dieser Schluss wird in Frage gestellt, da keine Gegenüber-
stellung der aktuellen Beeinträchtigungen beider Trassenvarianten vorgenom-
men wird, bei der auch an der ursprünglichen Trasse Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen zum Schutz vor Verbotstatbeständen eingebunden 
werden. 
 
Vor diesem Hintergrund wird auch das Resümee: „In der Summe stellt die Vari-
ante "Achse 171" für Vogelarten eine deutlich bessere Trassenalternative dar, 
die dazu beiträgt, Beeinträchtigungen mehrerer geschützter Vogelarten und re-
levante Funktionen vollständig zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere der Erhalt eines Brutvorkommens der Rohrweihe zu nennen“, an-
gezweifelt. 
 
Im artenschutzrechtlichen Beitrag „Vögel und Amphibien“ wird auf S.74 zur Ge-
fährdung der Rohrweihe ausgeführt, dass nach Auskunft der Arbeitsgemein-
schaft Biologischer Umweltschutz (H. Illner) in 2014 zwei Brutpaare der Art im 
Strangbachbereich festgestellt wurden. Eine Aussage zum Bruterfolg fehlt. Für 
2015 wird festgestellt, dass von anwesenden Individuen offenbar keine Versu-
che einer Brut unternommen wurden. Eine aktuelle Anfrage beim o.g. Aus-
kunftgeber ergab, dass in 2016 ein Rohrweihenpaar im Strangbachbereich brü-
tete. Ein zweites Paar hielt sich zeitweise dort auf, brütete dann aber im Vogel-
schutzgebiet nordöstlich von Sönnern. In 2017 brüteten wieder zwei Rohr-
weihenpaare am Strangbach, eines davon in einem Gerstenfeld ca. 100 m öst-
lich der neuen Trasse. Obwohl für den Brutausfall Gründe in der Verfügbarkeit 
von Nahrung gegeben werden, belegt es doch, dass Bruten auch unregelmäßig 
sein können. Ob in 2015 andere Standorte mit besserem Nahrungsangebot auf-
gesucht wurden, bleibt offen. 
 
In 2017 wurde noch ein Wiesenweihenpaar im Strangbachbereich beobachtet 
das wohl auch brütete, die Jungen aber verschwanden. 
 
Nach dem Fachinformationssystem Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen, 
brütet die Rohrweihe seit den 1970er auch verstärkt auf Ackerflächen, aller-
dings dann mit Schutzmaßnahmen. Die 2016 außerhalb des Strangbachbereichs 
und 2017 in einen Gerstenfeld stattgefundene Brut bestätigt das. Es ergibt sich 
die Frage, ob durch artorientierte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen alterna-
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tive Angebote geschaffen werden können, die den in der Natur der Vögel lie-
genden Standortwechsel unterstützen. Greift eine solche vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme, wäre damit die örtliche Population gesichert und es würden 
bei Überplanung der Altstandorte keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgelöst. Eine solche Vermeidungsmaßnahme wurde 
nicht geprüft. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass eine östliche Variante 
voraussichtlich zu keinem Brutplatzverlusten führen würde. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass aktuell ein Brutpaar ca. 100 m neben der neuen Trasse fest-
gestellt wurde. 

 Verlust von Wald 
Die Hellwegbörde zeichnet sich im Vergleich mit der Landesfläche NRW durch 
erhebliche Waldarmut aus. So auch in Werl wo der Waldanteil unter 4 % liegt. 
Der Erhalt von Wald ist daher von besonderer Bedeutung, hier insbesondere 
Altwaldbestände, die neben Funktionen für Landschaftsbild und Erholung zahl-
reichen Arten Habitate bieten, wie die Gutachten zur Planfeststellung belegen. 
Der Wald Ecke Lindfeldweg / Allener Straße nimmt daher besonderen Stellen-
wert ein. Durch seine Nähe zur Wohnbebauung hat er darüber hinaus Bedeu-
tung für das Wohlbefinden der dort lebenden Menschen. Die vorgesehenen 
Neupflanzungen sind zwar für die Waldvermehrung wertvoll, können aber über 
Jahrzehnte die beschriebenen Funktionen nicht ersetzen. 
Auch das Kulturlandschaftliche Gutachten trifft zu diesem Bereich folgende Aus-
sage: „Neben der flächenhaften Beanspruchung dieser Kulturlandschaftsräume 
liegt der Schwerpunkt der Auswirkungen auf den teilweise erheblichen Beein-
trächtigungen des tradierten Landschaftscharakters und der Sicht- und Blickbe-
ziehungen als Folge der linearen Durchschneidung des Raums. Besonders 
schwerwiegend ist der Verlust des historischen Bauernwäldchens“. 
Der Erhalt ist durch östliche Verlegung der Trasse möglich und wird daher ge-
fordert. 

 Eingriffe in Natur und Landschaft 
Bezüglich der geschützten Landschaftsbestandteile (GLB) nach Festsetzung des 
Landschaftsplan VI „Werl“ wird angemerkt, dass diese Ausweisung auf Grund 
des besonderen Werts für Natur und Landschaft unter Abwägung anderer Be-
lange umgesetzt wurde. Durch die Beeinträchtigung entstehen Rechtsfragen 
aus den Vorgaben des Landschaftsplans die im Planfeststellungverfahren nicht 
weiter behandelt sind. Die Verlegung der Trasse entlastet zwar den GLB C.4.02 
„Strangbach“, führt aber durch zentrale Zerschneidung des Wäldchens Ecke 
Lindfeldweg/Allener Straße, GLB 4.03 „Wälder zwischen Hilbeck und Pröpsting“ 
mit hohen Verlusten für den Artenschutz. Vermeidung und Verminderungsmaß-
nahmen werden nicht benannt. Mit einer in Abb. 1 (Anlage 2) vorgeschlagenen 
Trasse östlich des artenschutzsensiblen Kerngebiets sind Eingriffe in geschützte 
Landschaftsbestanteile vermeidbar. 

 Erholungs- und Naturerlebnis 
Im Trassenverlauf befinden sich mehrere regionale und überregionale Radrou-
ten mit Beschilderung (s. Anlage 3): 
 
Radverkehrsnetz NRW 
Über den Lindfeldweg, Allener Straße und Sundernweg  führt das radverkehrs-
netz NRW. Darin verankert sind die Themenradrouten „Historische Stadtkern“ 
und der „Südwestfalenradweg“. Änderungen am Streckenverlauf der K 38 Alle-
ner Straße und des Lindfeldweges sind bei der Ausweisung und Beschilderung 
der Radstrecken zu berücksichtigen. Rücksprachen mit der zuständigen Stelle 
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sind erforderlich. 
 
Radroute Tour A im Werler Kleeblatt 
Die Beschilderung des Werler Kleeblatts ist nur in eine Richtung ausgerichtet. 
Die Tour A verläuft von Hilbeck über den Kulkweg und den Windmühlenweg auf 
die Allener Straße. Nach Umlegung der Allener Straße ist die Beschilderung ent-
sprechend zu versetzen. 
 
Bei allen ausgewiesenen Radwegen ist während der Bauphase eine Aus-
weichstrecke auszuschildern. Rücksprachen mit den entsprechenden Stellen 
sind zu gegebener Zeit zu treffen. 

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Außerhalb des Baukörpers sind beiderseits der neuen A 445 Kompensationsflä-
chen von 82,1 ha Größe geplant, die auf die artenschutzrechtlichen Belange 
ausgerichtet sind, gleichzeitig aber auch das Kompensationserfordernis des 
LBP's von 64,5 ha mit abdecken. 
 
Hier ist fraglich, ob die überplanten Flächen im weiteren Verfahren auch tat-
sächlich von den Eigentümern und Eigentümerinnen für die vorgesehene Um-
nutzung zur Verfügung gestellt werden. Eine zwangsweise Zuführung der 
Grundstücke setzt im zugehörigen Verfahren eine Abwägung von Alternativen 
voraus, die hier aber nicht erkennbar ist. 
 
Die umfangreichen Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen für Kom-
pensationsmaßnahmen, u.a. bei Straßenbauvorhaben führt wiederkehrend zu 
erheblichem Widerspruch aus der Landwirtschaft, so auch in diesem Fall, was 
auf Grund der hochwertigen Bördeböden nachvollziehbar ist. In § 15 Abs. 3 
BNatschG heißt es dazu: „Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf ag-
rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die land-
wirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Um-
fang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder 
Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflege-
maßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 
dass Flächen aus der Nutzung genommen werden“ 
 
Trotz mehrfacher Kritik, auch seitens der Stadt Werl, werden auch im Deck-
blattverfahren II Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen weitgehend auf besonders 
hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt, was der Vorgabe des 
schonenden Umgangs widerspricht. Durch die Konzentration des größten Teils 
der Maßnahmen zwischen Hilbeck und Sönnern ist dieser Bereich besonders be-
troffen. Hier wird gefordert, bezüglich der Flächenverfügbarkeit Kompromisslö-
sungen zu prüfen und anzustreben. 
 
Die Stadt Werl schlägt hierzu vor, den Flächenpool der Stadt Werl im Werler 
Wald zu nutzen. Dort werden im Rahmen des Rückbaus zweier ehem. Militär-
camps versiegelte Flächen wieder zu Wald und weiteren Sonderbiotopen entwi-
ckelt, was neben den Funktionen für den Arten- und Biotopschutz auch eine An-
reicherung in der waldarmen Region der Hellwegbörde bedeutet. Dieses Kon-
zept ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und wurde u. a. zu 
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Gunsten der Schonung wertvoller Bördeböden durch die Stadt Werl initiiert. 
Eine Kompensation im Flächenpool Werler Wald wirkt zielgerichtet im Sinne des 
Bodenschutzes der durch die A 445 entstehenden Neuversiegelung durch Ent-
siegelung von Flächen entgegen. Dies entspricht auch der durch das Land NRW 
initiierten Allianz für die Fläche. 
 
Die Maßnahmen im Werler Wald sind neben dem Naturschutz auch auf eine 
ökologische Verbesserung bestehender forstwirtschaftlicher Bodennutzungen 
und vorhandener landschaftlicher Strukturen gerichtet, wodurch auch die Wald-
vermehrung im waldarmen Gebiet der Hellwegbörde gefördert wird.  
 
Da die Stadt Werl durch den Rückkauf der ehem. Kasernenflächen von der Bun-
desrepublik Deutschland in Vorleistung für Maßnahmen des Natur- und Umwelt-
schutzes getreten ist, muss Sie nun die Zuordnung von entsprechenden Maß-
nahmen einfordern. Auch der Rat der Stadt Werl hat sich mit Beschluss dafür 
ausgesprochen, dass Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet Werl vorrangig 
im Flächenpool Stadtwald umgesetzt werden sollen. 

 Auswirkungen auf vorhandene Schutzgebiete 
Hier befinden sich falsche Angaben im Text des Erläuterungsberichtes DB II 
(U01-2-II) dort heißt es unter: 
 
„5.8.1 Naturschutzgebiete / Naturdenkmäler“:  
Das Vorhaben verläuft über … und Strangbach (LB C.4.03). 
Der „Strangbach“ hat die Bezeichnung LB C.4.02, eingefügt werden muss noch 
das „Wäldchen zwischen Hilbeck und Pröpsting“, LB C.4.03. wozu auch der Wald 
Ecke Lindfeldweg / Allener Straße gehört. 
Eingefügt werden muss auch noch das Naturdenkmal bei Haus Hilbeck, ND 
C.3.01 bei Plettenberg. 
 
„5.8.2 Landschaftsschutzgebiete, usw.“: 
Ferner verläuft die geplante A 445 östlich der B 63 durch ein Landschafts-
schutzgebiet der Stadt Hamm und das LSG C.202 - Pentling-Pröbsting des Krei-
ses Werl. 
Hier muss es richtiger Weise des Kreises Soest heißen. 

Denkmalschutz 

 Kulturlandschaft 
Im „Kulturlandschaftlichen Gutachten“ werden neben der neuen modifizierten 
Planungstrasse, 3 weitere Trassen betrachtet und bewertet, obwohl sie kein Be-
stand der derzeit vorgesehenen Planung sind und in der Umsetzung eher unrea-
listisch erscheinen. 
Unter „8. Zusammenfassung“ führt das zu folgendem Schluss:“ Bei der an-
schließenden vergleichenden Bewertung der zur Diskussion stehenden Trassen 
besitzt Variante 3 die höchste Eingriffserheblichkeit (sehr hoch), gefolgt von Va-
riante 2 (sehr hoch – hoch) und Variante 1 (hoch – mittel). Die geringste Ein-
griffserheblichkeit mit einer Gesamtwertung von mittel – hoch hat die modifi-
zierte Planfeststellungstrasse. Hier sind im Vergleich zu den anderen Trassenva-
rianten die wenigsten Auswirkungen auf die Kulturlandschaft zu erwarten.“ 
Dieser unrealistische Vergleich vermittelt einen falschen Gesamteindruck, denn 
sehr wohl sind einzelne Schutzgüter nachteilig betroffen, was durch eine andere 
Trassenführung vermieden werden kann. 
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 Baudenkmal Haus Hilbeck 
Im Kulturlandschaftlichen Gutachten wird unter „Bedeutsame Guts- und Herr-
schaftshäuser“ (S. 33) auch das Haus Hilbeck (Baudenkmal Nr. 42, Denkmallis-
te Stadt Werl) benannt und in seiner Denkmaleigenschaft zutreffend beschrie-
ben.  
Unter „5.5 Auswirkungen der modifizierten Planfeststellungstrasse“ wird der 
Eingriff wie folgt beschrieben: „Für die südlich angrenzende Kulturlandschaft 
Strangbach (Wertstufe 1) bedeutet die Trasse eine erhebliche Beeinträchtigung 
des tradierten Landschaftscharakters im Auenbereich und eine erhebliche Be-
einträchtigung der Sicht- und Blickbeziehungen zwischen dem östlichen Orts-
rand mit Haus Hilbeck und dem Auenbereich. Durch den Verlust eines seit 1840 
persistenten Bauernwäldchens mit überlieferten Waldrändern am nördlichen 
Rand der Kulturlandschaft würde ein Zeugnis mit hohem kulturhistorischem 
Wert verloren gehen.“  
Verschärft werden diese sichtbeziehungsbedingten Einflüsse durch die Vorgese-
henen Lärmschutzwände entlang der Trasse. 
 
Die Stadt Werl als untere Dankmalbehörde sieht durch das Heranrücken der 
neuen Planungstrasse eine erhebliche Störung des Denkmals Haus Hilbeck. Es 
wird eine weitest mögliche Verschiebung des Trasse in östliche Richtung gefor-
dert. 

 Baudenkmal an der Allener Straße 
Bei der Totengedenkstätte an der Allener Straße handelt es sich um ein einge-
tragenes Baudenkmal, geführt in der Denkmalliste der Stadt Werl. Eine Verle-
gung des Zugangs bedarf der denkmalrechtlichen Erlaubnis. 

 

Nachbemerkung 

 Die Stellungnahmen zu den verschiedenen Belangen zeigen, dass durch die 
neue Trassenführung nicht nur zahlreiche, sondern auch erhebliche Eingriffe in 
die verschiedenen Schutzgüter entstehen. Hiervon sind ebenso Natur- und Ar-
tenschutz wie auch im besonderen Maße das Schutzgut Mensch betroffen. Die 
Wallfahrtsstadt Werl stellt in Frage, ob eine Exklave des Vogelschutzgebietes 
„Hellwegbörde“ als alleiniger Anlass diese Fülle an Verschlechterungen rechtfer-
tigt, obwohl alternative Lösungen gesehen werden. 
 
Das Planfeststellungsverfahren darf sich nicht nur auf gesetzliche Vorgaben und 
Normen zurückziehen. Es müssen geeignete Kompromisse gefunden werden, 
die auch dem Aspekt Mensch gerecht werden. 

 

Fazit 

Zusammenfassend zieht die Wallfahrtsstadt Werl aus wesentlichen Punkten der o.g. 
Stellungnahme folgendes Resümee: 

 Die Wallfahrtsstadt Werl spricht sich grundsätzlich für den Neubau der A 445 
zwischen Werl und Hamm aus und fordert eine möglichst zeitnahe Umsetzung. 

 Die an den Ortsrand von Hilbeck verschobene Trasse ist aufzugeben und eine 
weiter östlich gelegenen alternative Linienführung zu ermitteln. 
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 Das Schutzgut Mensch ist stärker in den Fokus zu rücken und gleichrangig mit 
anderen Belangen wie z.B. Natur- und Artenschutz zu behandeln. Die Überbe-
wertung des Artenschutzes ist zu aufzugeben. 

 Die Schallschutzansprüche sind erneut zu ermitteln. Dabei sind die in die Be-
rechnung einfließenden Gebietskategorien entsprechend der tatsächlichen Nut-
zung einzustufen und das Ergebnis einer fortgeschriebenen Verkehrsuntersu-
chung zu Grunde zu legen. 

 Die im Gutachten zur „Prüfung der Plausibilität habitat- und artenschutzrechtli-
cher Erwägungen“ vom Büro Schmal + Ratzbor vom 23.06.2017 aufgezeigten 
Defizite sind zu beachten und neue Erkenntnis daraus in der Trassenfestlegung 
zu berücksichtigen. 

 Im Wirkungsbereich der bestehenden A 445 zwischen dem Autobahnkreuz Werl 
und der Anschlussstelle Werl-Nord sind zum Schutz der Bürger vor Verkehrs-
lärm aktive Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Gleiches gilt für den Neubau 
der A 445. 

 Das Deckblattverfahren II weist Verfahrensfehler durch fehlende Erhebungen 
bzw. fehlende Unterlagen und sich daraus ergebende Abwägungsmängel auf, 
die zu beheben sind. 

 

Diese Stellungnahme wurde vom Rat der Wallfahrtsstadt Werl in der Sitzung am 
13. Juli 2017 als Einwendung und Anregung zum o. g. Planfeststellungsverfahren 
beschlossen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Grossmann 
(Bürgermeister) 
 
 
 
 
Anlagen: 

1. Gutachten zur „Prüfung der Plausibilität habitat- und artenschutzrechtlicher Er-
wägungen“ vom Büro Schmal + Ratzbor vom 23.06.2017 

2. Abb. 1: Skizze alternative Trassenführung 

3. Lageplan: Ausgewiesene Radrouten im Planungsbereich Neubau A 445 

4. Beschlussvorlage Rat der Wallfahrtsstadt Werl, Vorlage-Nr. 695, 
Planfeststellung für den Neubau der A 445 Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von 
Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0 - Deckblattverfahren II - , 
nebst Anlagen 

























Anlage 2



To u r  A i m We r l e r  Kl e e b l a t t  " Wi n d mü l l e r "

Ra d v e r k e h r s n e t z n e t z  NRW



 1 

W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  631a 
 

TOP             II/4 

 

 

 Schul - und Sportausschusses 

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

22.06.2017 

      

13.07.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von 15.000,00 €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 07.06.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Bildung, Jugend,  

Sport u. Kultur  
 20 FBL 

Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 40-Kn.      

 

Titel:  

 
Förderung der Sportvereine mit eigenen Anlagen 

 Anfrage der BG Fraktion zum Antrag des Ski-Clubs Werl e.V. 
vom 09.01.2017 

 Antrag der WP Fraktion vom 27.03.2017: Grundsatzentschei-
dung des Werler Stadtrates zur Verbesserung der Vereinsförde-

richtlinien für Vereine mit eigenen Anlagen 
 

Sachdarstellung: 
 

In der Sitzung des Schul – und Sportausschusses vom 23.03.2017 wurde 

bereits die Sportförderung – in Verbindung mit der Anfrage der BG zum 
Antrag des Ski-Clubs Werl e.V. vom 09.01.2017 (Beschlussvorlage Nr.: 

631) beraten. Da die Mitglieder des Schul – und Sportausschusses weite-
ren Beratungsbedarf innerhalb der Fraktionen geltend gemacht haben, 

wurde der Tagesordnungspunkt übereinstimmend auf die nächste Sitzung 
des Schul – und Sportausschusses vertagt. Inzwischen hat die Fraktion 

der WP! mit Schreiben vom 27.03.2017 einen Antrag gleichen Inhalts ge-
stellt. (s.Anlage: Antrag WP!). 
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Die Verwaltung stellte in der letzten Sitzung des Schul – und Sportaus-

schusses umfänglich die aktuelle Fördersituation und die historisch ge-
wachsene Situation der Sportlandschaft in der Wallfahrtsstadt Werl dar. 

Tendenziell herrschte Konsens für eine Förderung der Sportvereine mit 

eigenen Anlagen, jedoch wurde die Verwaltung gebeten darzulegen, wie 
eine mögliche Finanzierung sich darstellt, ohne den Haushalt zusätzlich zu 

belasten. 
Desweiteren wurde die Verwaltung gebeten nochmals die Rahmenbedin-

gungen unter denen eine solche Förderung bereitgestellt werden kann, 
darzulegen. 

 
Die Rahmenbedingungen für das Förderinstrument „Unterhaltungsbei-

trag für Sportvereine mit eigenen Anlagen“: 
 

 Die Wallfahrtsstadt Werl stellt im Rahmen der kommunalen Sportförde-
rung ab dem Haushaltsjahr 2018 jährlich einen Betrag  

i.H.v. 15.000,00 € für Sportvereine mit eigenen Anlagen als Unterhal-
tungsbeitrag zur Verfügung. Die Mittel von 15.000,00 € im Bereich der 
Sportförderung (ausgewiesen im Haushaltsplan unter dem Basisab-

rechnungsobjekt [BAO] Nr.: 08 01 01 01 00) werden durch die gleich-
zeitige Reduzierung des Haushaltsansatzes der Sportunterhaltung um 

ebenfalls 15.000,00 € (ausgewiesen im Haushaltsplan unter dem Ba-
sisabrechnungsobjekt [BAO] Nr.: 08 02 01 01 00) gedeckt.  

 
Die zur Deckung notwendigen Mittel werden im Bereich der Sportunterhal-

tung an folgenden Stellen erzielt: 
 

- Haushaltmittel i.H.v. 13.800,00 € für kleinere Ausbesserungsarbei-
ten im Bereich der Kunstrasenplätze. Durch eine Belagserneuerung 

der Kunstrasenspielfläche in den Ortsteilen Westönnen und Büderich 
beginnend mit dem Jahr 2018 und die mit dem Austausch verbun-

dene 5 –jährige Herstellergewährleistung auf die neuen Beläge, 
können die für kleinere Ausbesserungsarbeiten vorgesehenen Haus-

haltsmittel in o.g. Höhe eingespart werden. 

- Nach Absprache mit den Vereinen DJK BW Büderich und RW Westö-
nnen können gleichzeitig zukünftig die Pflegekostenzuschüsse für 

die Kunstrasenspielflächen an die genannten Vereine in den Ortstei-
len i.H.v. jeweils 600,00 € pro Jahr (Gesamtbetrag 1.200,00 € pro 

Jahr) ab dem Jahr 2018 eingespart werden. 
 

 Jeder Verein kann – sofern er nach eigener Einschätzung eine Maß-
nahme durchführen möchte und dafür städtischer Förderung bedarf – 

jeweils bis zum 31.03. jeden Jahres einen Zuschuss bis zu einer Höhe 
von maximal 3.000,00 € pro Jahr für die Unterhaltung seiner nicht auf 

städtischem Grund befindlichen Anlage für das laufende Kalenderjahr 
beantragen. Voraussetzung für die Antragsstellung ist, dass der Verein 

als gemeinnützig anerkannt ist, Mitglied im Landessportbund ist und 
Angebote für Kinder und Jugendliche bereithält. 
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Dem schriftliche Antrag an das Sportamt der Wallfahrtsstadt Werl, sind 
folgende Unterlagen beizufügen: 

 

- Auflistung der geplanten Maßnahmen unter Beifügung von Kosten-
voranschlägen, Finanzierungsplänen und ggf. Nachweisen über be-

reits gewährte bzw. zu gewährende Fremdmittel (z.B. Zuschüsse 
des Landessportbundes etc.). 

- Vorlage der zweckentsprechenden Verwendung (z.B. durch Rech-
nungen) des Vorjahreszuschusses. Sollte der Nachweis der zweck-

entsprechenden Verwendung niedriger als der für das Vorjahr ge-
währte Zuschuss ausfallen, so wird die Summe des zu gewährenden 

Zuschusses um den Anteil der nicht nachgewiesenen Beträge ge-
kürzt. 

 
Obwohl die geplanten Förderungen einen dementsprechenden formellen 

Antrag mit den o.g. Unterlagen zur Vorlage beim Sportamt der Wallfahrts-
stadt Werl voraussetzen, sollen die Vereine gleichwohl sensibilisiert wer-

den, ob sie tatsächlich jeweils einer finanziellen Unterstützung durch die 

Stadt bedürfen. 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Es wird beschlossen, für die in Wallfahrtsstadt Werl ansässigen Sportver-
eine mit eigenen Anlagen, die als gemeinnützig anerkannt und Mitglied im 

Landessportsport sind und Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstel-

len, ab dem Haushaltsjahr 2018 einen Unterhaltungsbeitrag von jährlich 
insgesamt 15.000,00 €, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmittel, bereitzustellen. 
Der Antrag auf Förderung ist bis zum 31.03. jeden Jahres unter Beibrin-

gung der notwendigen Unterlagen (Auflistung der geplanten Maßnahmen 
unter Beifügung von Kostenvoranschlägen, Finanzierungsplänen und ggf. 

Nachweisen über gewährte Fremdmittel sowie Vorlage der zweckentspre-

chenden Verwendungsnachweise des Vorjahreszuschüsse) zu stellen. 

Die maximale Fördersumme pro Verein beträgt bis zu 3.000,00 € jährlich. 
Die Mehrausgaben im Haushalt im Bereich der Sportförderung werden 

durch Einsparungen im Bereich der Sportunterhaltung in gleicher Höhe 
gedeckt. 
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